
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/11/24 5Ob1088/92,
5Ob187/99g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1992

Norm

MRG §27 Abs3

Rechtssatz

Schon der Umstand, daß der Gesetzgeber nicht die sonst für Präklusivfristen typischen Formulierungen verwendete,

sondern ausdrücklich von Verjährung spricht, läßt die in § 27 Abs 3 MRG normierte Frist eindeutig als Verjährungsfrist

erkennen.
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